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) auf fabrikmäßig betriebene und daher nach §8 16 de
Gewerbeordn beſ er Genehmigung bedürfti

Anlagen zur Herſtellung von Azetylen ;

b) auf die ſtaatlichen wiſſenſchaftlichen Inſtitute , ſoweit ſie

Azetylen zu Lehr - und Studienzwecken herſtellen und

verwenden

5 . Verordnung vom 28 . März 1865 , die

Bereitung , Berſendung und den Verkauf von
Reib bfeuerzzeugen betr .

Für die

Reibfeuerzeugen
kerzchen ,

ſch

mit tel ) werde

Jeſel

§
geſetz a 0
Verordnu jetzt ſtützt , ſind bei den e zelnen Paragrapl
bezeichnet .

§ 1. Für die Befugniſſe zu dieſem Gewerbebetrie
ſind die Art . 1 bis 3 und 6 bis 9 des Gewerbegeſetzes vom
20 . September 1862 nebſt den dazu erlaſſenen Vollzug
vorſchriften und für die Fabrikation und die Niederlagen
des Großhandels die Art . 10 und ff. des Gewerbegeſetzes
nebſt den 8§8 13 und ff. der Vollzugsverordnung vom
24 ber 1862, ſowie die 88 2 genm
Verord fSel 1 1＋
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Reichsgewerbeordr rbnil
hiezu er itſcheidend . Wer ehmigung
Reibfe Ziff. 2
Reick 1

10
beſtraft .

Fabrikation der Reil obfeuerzeuge darf nur

außerhalb der Ort ſchaften in
abgel

ſonderten , von anderen

Gebäuden wenigſtens 60 Fuß entfernten Lokalen , ſtattfinden
Strafbeſtimmungen : wenn die Fabrikation gewerbsmäßig

betrieben wird . § 147 Ziff. 2 Reichsgewerbeordi nung ; wenn nicht ,
§ 368 Ziff . 8 Reichsſt trafgeſetzbuch



§ 3. Zur tunlichſten Sicherung des Arbeits sperſonals

heit müſſen in ſolchen Fabrikenzen Gefahren für Geſund
1. die Bereitung der zundmaſſe
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der Hölzchen in dieſelbe das der Hölzchen
nter

ab
benſo deren Verpackung in je ſowohl un

ich, als von den igen b

geſchloſſenen Räumen geſchehen ;
2. die ſämtlichen Räume , in welchen ſich Phosphord dämpfe

entwickeln , Vorrichtungen zur wirkſamen Ventilation
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igen mit Papier verk lzernen Kiſten ſorg —
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a füllt iſt Die Behälter ſind mit einerBehälter vö

den Inhalt chnenden , deutlichen und leicht in die Augen

fallenden überſchrif („Reibfeuerzeuge , „ Streichzünder “ ꝛc. )

zu verſehen

Die Ladung iſt ſowohl während der Fahrt , als auf

den Anhaltsplätzen vor Gefahren der Entzündung ſicher zu

ſtellen
Strafbeſtimmung : § 368 Ziff. 8 Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 5. Die Kleinverkäufer haben ihre Vorräte in feſten

Behältern verſchloſſen , an feuerſicheren Orten und nicht in

der Nähe von brennbaren Stoffen aufzubewahren

Auch die zum täglichen Verſchleiß in das Verkaufslokal
gebrachten kleineren Mengen ſind dort vor Licht und Feuer



236 Verkehr mit Mineralölen

beſonders zu verwahren und dürfen nicht in der Nähe von

Nahrungs - und Genußmitteln gelagert werden .

Strafbeſtimmung : § 367 Ziff . 6 Re
zweiter Teil von Abſ . 2) § 94 Polizeiſtra buch

6 e Miniſterialverordn n vom 11. Sept . 1846 ,

vom 11 . Mai und 28 . Juni 1854 treten außer Kraft .

1. Die Arbeiter werd den Arbeitsräumen

Nahrungsmittel aufzubewahren oder zu ſich zu nehmen

2. Durch Reinlichkeit durch Wechſeln der

Kleider und Waſch Arbeit , ſowie durch

öfteres Ausſpülen können die Arbeiter

zur Erhaltung ihrer Geſundheit weſentlich beitragen
3. Für Arbeiter , welche ſchadhafte Zähne , Zahr

nfiſteln

eiternde Stellen im Munde haben , oder welche viel

huſten und bruſtleidend ſind , iſt es rätlich , aus Arbeit

zu treten , da ſie hier in Gefahr ſtehen , ſich ſchwere

Leiden zuzuziehen .

6 . Verordnung vom 22 . Auguſt 1890 , die Ver⸗

wahrung und den Transport von Mineralölen
und anderen feuergefährlichen Flüſſigkeiten betr .

Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 522

Auf Grund des § 108 Ziff . 5 des Polizeiſtrafgeſetz —
buh und der § S 367 Ziff . 5 und 6, Ziff . 8 und

ſtrafgeſetzbuches wird verordnet , was folgt :

366

Ziff . 10 des Reichsſtra

l. Gattungen der von der Verordnung betroffenen

1. Die gegenwärtige Verordnung findet An —

wendung auf die nachſtehend bezeichneten Flüſſigkeiten , welche
im Anſchluſſe an die Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Febr
1882 über das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von

Petroleum ! ) geſchieden werden in

1. leicht entflammbare

d. h. Petroleum und ſonſtige Mineralöle , welche unter einem

Barometerſtand von 760 mm ſchon bei einer Erwärmung
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